
ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober2023

für Wohngebäude

Registriemummer: BW-2025-005703289 1

Verwedung:

D Ltlftungsanlage mit Wärmerückgerinnung

il Lüftungsanlage ohne Wärmerilckgewinnung

E Kühlung aus Strorn

Ll Kühlung aus Wärme

Nächste der

Gültig bis: 23.M.2035

Gebäude
GSäudetyp

Adr€ss6

Gebäuddeil

Bauj*r Gebäude

Baujahr Wäflne€rzeuger

Anzahl der Wohnungen

Cebäud$utzfläche

Wesentliche für

Wesenlliche

Hdztl

firr Wamwass... Heiutl

Emzuerbare Fnergien

Art der Ltiftung 3

Art der Kühtung 3

lnspektionspf lichtige Klimaanlagen

Anlass der Ausstdlung des

Energieausweises

Gerhad Seiter

Heshchhcf 6

71549Atsrwdd

Fenstedüftung

n Schachtli.iftung

I Passive Kühlung

tr Gelieferte Kälte

fl Neubau I Modemisierung

(Anderung / Erweiterung)

I Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die e{lergetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energleb€darfs unter Ann*rme von standardlsierlen Randbedingun-
gen oder durch die Auswerlung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem
GEG, die sich in der Regel vc*t den allgerneinen Wcfrnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sdlen i.ibaschlägige Ver-
gleiche errnoglichen (Erläuterung€n - si€he Seite 5)- Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen tseite 4)-

E Der Energieusweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des En€rglebedarfs erstellt (Energieb€darfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformalionen zum Verbrauch sind freiwillig.

fr Der Energieauswds wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energleverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedaf/Verbrauch durch u Eigentümer fi Aussteller

Ü Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energelischen Qualität be,igefügt {freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gffiamte Gebäude oder den oben

bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsb€zeichnung)

{ Vermietung / Verkauf

Jng. büro ft Enelgieberatung
Dipl,-lng. Gerhard Seiter

71549 Auenr,.,,ald
(0719i) 5 38 43 / 49 BS 1B fax

#ätr
Datum des angffindeten GEG. gegeberenfalls des angerendeten Andsungsges€tz6 zum GEG
nur im Falle des $ 79 Absatz 2 Salz 2 cEG eiEutragen
Mehrfachangaben möglich
bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
Kliroanlagen oder kombiniertc Ltflungs- und Klimaanlagen im Sinne des $ 74 GEG

Ehfsnilienhats

lm Fuchsrain 7

71566 Althritte

Gazes Gebäiude

1573

2006

2

213,3 m' | fi nach g 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt

Art: keire

Anzahl: 0

Holtgen.olh Software AG, Verbraüchspass 5.1.7

Ausstellungsdatum 24,U.2025



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom 1 16. Oktober2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

für Wohngebäude

Registriemummer: BW-2025-005703289 2

Trelbhausgasemlsslonen kg COr{qulvalent /(m".a)

I

125
I

Energiebedarf

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

E F

150 175 200 226 >250

Für Eneroiebedartsberechnunoen veHendets Verf ahrs
I Verfahren nach DtN V 18599

I Regelung mch $ 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")

fl Vereinfmhungen nach S 50 Absatz 4 cEG

Vergleichswerte Endenergie a

#*u,l "'1,o',,J iol,,l ,lo*illreiir. .tdU

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässtfür die Bwechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfallzu unterschiedlichen Ergebnissen führen
können. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die ang€gebenen Werte keine Rtickschlüsse auf den tatsächlichen
Energiwerbrauch. Dieausgaiviesenen Bedarfswerte der Skalasind spe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche
(fu), die im Allgemeinen größer ist als die Wotrnfläche des Gebäud...
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ffi$:..
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100
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Anforderunoen oemäß GEG 2

Primä16neroielreqarf

lst-Wert k\ /h{rf.a) Anforderungsrert

Eneroetische Quslität der Gebäudehitlle Hi
lst-Wert W(m'?.K) Anforderungswert

Sommetiicher Wämeschulz (bei Neubau)

kWV(rn'?.a)

W(maK)

D eingehalten

Angaben zur NuEung erneuerbarer Energien
Nutzung emeuerbarer Energien 3 fl for Heizung f] für WamMasser

Ü Nurung zur Edüllung der As%-EE-Regel gemäg S 71 Abstr I in
Verbindung mit Absatr 2 oder 3 GEc
Ü Erfollung der 65o/eEE-Regel durch pauschale Erfollungsoptionen

nach S 7l Absalz 1,3,4 und 5 in V€öindüng mit S 71b bis h GEG 3

Hausübergabestation (Wämenetz) (S 71b)
Wäßlepumpe (S 71c)
Slromdirektheizung {S 7'td)
Solarlhemish€ Anlage (S 71e)
Heizungsanlage für Biomsse oder Wasserstotfl-deriväte (S 71f,g)
Wärmepumpen-Hybridh€izung (S 7 t h)
Solarthermie-Hybridheizung (S 71h)
D€zentrale, el€ktrlschs WarnMasserbereilung (S 71 Absatz 5)

Ü Erfüllung der 65o/o-EE-Regel auf Grundlage drer Berechnung im
Einzeltall nach S 71 Absatz 2 cEG Anteilwär- Anteil EE8 Anteil EEo

mebereit-- derEinzel- aller
stellung 5 anlage AnlagenT

Summe 8

n NuEung bei Anlagen, für die die 65yFEE-Regel nicht gilt e

Art der emeueöeren En€rgie

D weitere Einträg€ und Erläuterung€n in der Anlage
SummeE

u
rl
n
ü
ü
tr
E
n

__^:*;$*

Art der emeueöaren Energie

%

Anteil EElo

Yo

%

1 siehe Fußnote 1 aufSeit€ 1 des Energieausweises? nur bei N€ubau sowie bei Modernisierung im Fall S 80 Absatz 2 cEcr Mehrlachrennungnröglicha EFH: Einlamilienhaus, MFH: Mehrfamilisnhaus5 Anteil der Einzelanlaqe an der Wärmebereitslelluno aller Anleen6 Anteil EE an der Wäimebereltstellung der Einzelarilage/allsr A-nlagen

Holtgen.olh Software AG, VeöGuchspass 5,1.7

7 nur bei eirem gsmeinsamen Nachr,veis mit mehreren AnlagenI $umm einschliGßlich gegeb€nenblls weherer Enträge in d€r Anlages Anlag€n, die vor dsm 1. Ja uat 2024 zum Zweck der lnbetriebnahme in
einem Gebäude eing€baut odgr adgostellt worden sind oder einer Über-
gangsregelung untertallen, g€mäß Bsrechnung im Einzeffall

r0 Anteil EE an der Wämebereitstellung oder dem Wärme./Kälteenergi€bedarf



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom I 16. Oktober2023

für Wohngebäude

Registriernummer: BW-2025-005703289 3

19,0 kg COr{qulvalent (m4a)

Erf;asster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauch

von bis
Energieträger 2

Trelbhausgasemlsslonen

EnderErgleverbrauch dieses Gebäudes

61,4 kwt (m".a)t
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150 175 200 225

67,8 kvh{maa)

Primärenergleverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfiassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum

>250

Primär-
energie
faktor-

Energie-
verbrauch

tkwhl

Anteil
Heizung

tkwhl

Klima
faktor

.iil

Anteil
Warmwasser

tkwhl

61,4 kWh/(m'z.a)

01.01.2020

01.01 .2020

n weitere Einträge in Anlage

Vergleichswerte Endenergie 3

rehlelclolelFl:iil
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

',il
Die modellhaft ermittdten Vergleichswerte beziehen

sich auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und

Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt

wird.

Sdl ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme

beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,

dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 7o geringerer

Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit

Kessdheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vcgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche (Ar) nach dem GEG, die im Allgemeinen größ$ isl als die Wotrnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
Gebäudes weicht insbesmdere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 sieha Fußnote 1 aut S€ita 1 des Energieauswois€s
2 gagebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kuhlpauschale in kwh
3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: M€hrfamilienhaus

1,04

1,04

re:'

_.-^$$";s.

24.06.2024 Heizöl 1,10 49372 6171 43200

2A.06.2024 Leerstandszuschlag 1, t0 7272 1939 5334

Holtgenrclh Software AG, Verbrauchspass 5,'1,7



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober2023

Erläuterungen

für Wohngebäude

schaler Erfüllungsoption ausgetviesen werden. Für Bestandsanlagen, auf

die $$ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder für die Übagangsregelungen

nach $ 71 Absatz 8, 9 oder $ 71i - $ 71m GEG oder smstige Ausnahmen
gelten, können die zur Wärmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren

Energleträger aufgeführt und kann ieweils der prozentuale Anteil an der

Wärmebereitstellung des Gebäudes ausgewiesen werder.

Endeneroieverbrauch - seite 3

Der Endenergieverbrauch wird ftlr das Gebäude auf der Basis der Ab-

rechnungen von Hei? und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-

ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.

Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes

und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste

Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen

Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-

ten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoher Verbrauch

in einem einzdnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung

des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-

sche Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu

erwarlenden Verbrauch ist jedoch nicht mciglich; insbesondere können

die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie

von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung

und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen.

lm Fäll längerer Leerstände wird hierfilr ein pauschaler Zuschlag rechne-

risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. lm lnteresse

der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschalo

berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen

Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen

in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,V€rbrauchserfassung"
zu entnehmen.

Primärenerqieverbrauch - seite 3
Der Primäranergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er mithilfe

von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils eing+
selzlen Energieträger berücksichtigen,

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-

te Kohlendioxidemissionen ausga,viesen.

michtanoaben für lmmobilienanzeiqen - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in $ 87

Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen

Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart

der Seite 2 oder 3.

Verqleichsurrte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte ftir grobe Vergleiche der Werte die-'

ses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es sind

Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen

Vergleichskategorien liegen.

5

Anqabe Gebäudeteil - Seite {
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen

als Wohnzwecken genutä werden, ist die Ausstellung des Energie-

ausweises gemäß $ 79 Absatz 2 Salz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu

beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im

Einzelnen S 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe

,,Gebäudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbäre Enerqien - Seite 1

Hier wird dari.iber infotmiert, woftir und in welcher Art ernanerbare

Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur

Nutzung ernzuerbarer Energien) dazu weitere Angaben-

Eneroiqbedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf
und den Endenerglebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der

Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme vcn

standardisierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten,

definiertes Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere

Wärmegd,inne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage

beurteilen. lnsbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlautren die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli-

chen Energieverbrauch.

Primäreneroiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildot die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

berircksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die sogenannte ,,Vorkette' (Erkundung, Galinnung, Verteilung,

Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (2.8. Heizö|, Gas,

Strom, erneuerbare Energien etc,). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die

Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle *seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfas-

sungsfläche bezogene Transmissionswärmevslust. Er beschreibt die

durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um-

fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.

Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschu2. Außer-

dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen

Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) elnes Gebäudes.

Endenerqiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, iähr-
lich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein lndikator für die Energieeffhienz eines Gebäudes

und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugefilhrt werden muss,

damit die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf und

die notwendige Lüftung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Anqaben zur Nucuno erneuerbarer Energien zur Erfüllung
der 65%€E-Reqel - Seite 2

$ 71 AbsaE 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der

lnbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgeslellt werden,
grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit emeuerbarern Energien betrie-

ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdr{icklich nur für neu eingebaute

oder aufgestellte Heizungen und überdies nach MafQabe eines Systems
von Übergangsregeln nach den $S 71 ff. GEG. ln dem Feld 'Angaben zur
Nulzung erneuerbarer Energien" kann für Anlagen, die den SS 71 ff. GEG
bereits unterfallen, die Erfüllung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

i siahe Fußnote 1 auf Selte 1 des Energieausweises

Hollgenroth Software AG, Veörauchspass 5,1.7


